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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Landgemeinde Grammetal besteht 
eine anhaltende Nachfrage nach neuem 
Wohnraum. Insbesondere im Ortsteil 
Isseroda ist die Nachfrage aufgrund der 
dort befindlichen Kindertagesstätte und der 
dortigen Grundschule groß. Zudem liegt 
Isseroda zentral zwischen den Städten Er-
furt (< 20 km) und Weimar (< 11 km) und 
ist gut an die Autobahn (BAB 4) angebun-
den (< 3 km). 

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist 
die Ausweisung einer ca. 3 ha großen 
Wohnbaufläche „Wohnen an der Grund-
schule - westlicher Ortsrand“ auf einer bis-
her unbebauten Freifläche am westlichen 
Siedlungsrand des Ortsteils Isseroda ge-
plant. 

Das geplante Wohngebiet liegt zwischen  
der Straße „Harzborngraben“ im Süden 
und der Straße „Schloßgasse“ im Norden, 
von welcher aus die Autobahn (BAB 4) so-
wie die Städte Erfurt und Weimar in Kürze 
zu erreichen sind. Zudem befindet sich so-
wohl die Kindertagesstätte als auch die 
Grundschule in unmittelbar fußläufiger Nä-
he. Über die Schloßgasse soll auch die Er-
schließung des Gebietes erfolgen.

Das Plangebiet befindet sich im Außenbe-
reich gem. § 35 BauGB, wobei es sich um 
eine Freifläche am westlichen Siedlungsrand 
der bebauten Ortslage des Ortsteils Isseroda 
handelt. Das Vorhaben ist demnach nicht 
realisierungsfähig. Zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Planung bedarf es daher 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Der Gemeinderat der Gemeinde Isseroda 
hat somit am 12.11.2019 nach § 1 Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Wohnen der 
Grundschule - westlicher Ortsrand“ be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 3 ha.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird gem. § 13b BauGB (Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren) im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 
Gem. § 13b BauGB gilt das beschleunigte 
Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) bis zum 
31. Dezember 2019 auch für Bebauungs-
pläne im Außenbereich mit einer Grundflä-
che „von weniger als 10.000 qm, durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf 
Flächen begründet wird, die sich an im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen“. § 13b BauGB kann somit im vorlie-
genden Fall angewendet werden. Zwar um-
fasst der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes insgesamt ca. 3,0 ha, allerdings wird 
im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens 
weniger als 1,0 ha Grundfläche versiegelt. 
Eine Überschreitung des Schwellenwertes 
erfolgt somit nicht. Des Weiteren schließt 
das Plangebiet unmittelbar an einen im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil an.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. 

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 BauGB auf-
zustellen. Es sind keine Gründe gegeben, 
die gegen die Anwendung dieses Verfah-
rens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Bereits seit 1992 ist im Flächennutzungs-
plan im Bereich des geplanten Wohngebie-
tes „Wohnen an der Grundschule - westli-
cher Ortsrand“ ein allgemeines Wohngebiet 
vorgesehen.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt im westlichen Sied-
lungsgebiet des Ortsteils Isseroda in der 
Landgemeinde Grammetal.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch die Straße 
„Schloßgasse“,

• im Osten durch Gärten und daran an-
schließender Wohnbebauung, 

• im Süden durch einen Wassergraben 
mit begleitender Vegetation und dem 
daran anschließenden Feldweg,

• im Westen durch eine landwirtschaftlich 
genutzte Freifläche (Ackerfläche).

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Plangebiet; ohne Maßstab; Quelle: ©GDI-Th 2020; Bearbeitung: Kernplan

PLAN-PLAN-
GEBIETGEBIET

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GDI-Th 2020; Bearbeitung: Kernplan
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Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute, landwirtschaftlich genutzte 
Freifläche. Im Norden befindet sich inner-
halb des Plangebietes zudem ein schmaler 
Grünstreifen mit einem Wassergraben, wel-
cher parallel zur Schloßgasse verläuft.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
im Osten durch Gärten und daran anschlie-
ßender Wohnbebauung mit zugehörigen 
Grün- und Freiflächen geprägt. Des Weite-
ren befindet sich die Kindertagesstätte 
„Lauenburg“ in der Straße „Lindenweg“. 
Südöstlich schließt ebenfalls Wohnbebauung 
und noch weiter südöstlich ein Gewerbege-
biet an. Nördlich des Plangebietes befindet 
sich die denkmalgeschützte Grundschule 
„Grammetal“ und östlich hiervon der Sport-
platz. Südlich grenzt das Plangebiet unmit-
telbar an einen Wassergraben mit beglei-
tender Vegetation, welcher entlang des vom 
Harzborngraben abgehenden Feldweges 
verläuft. Westlich sowie weiter südlich des 
Plangebietes schließen Wald- und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen an.

Das Plangebiet ist bis auf den öffentlichen 
Grünstreifen entlang der Schloßgasse in 
Privat eigentum. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Süden nach Norden 
leicht ab. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass sich die Topografie, mit Ausnahme der 
Entwässerung, in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplans aus-
wirken wird.

Blick Richtung Südosten von der Schloßgasse auf das Plangebiet und auf die dahinter liegenden Wohnbebauung 

Blick Richtung Norden von dem Feldweg über den Wassergraben auf das Plangebiet und auf die dahinter 
liegende Grundschule „Grammetal“
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Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die nördlich an-
grenzende Straße „Schloßgasse“ an die 
Bundesstraße B 85 und damit an das 
überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen 
(ca. 3 km zur BAB 4). Ebenfalls gut erreich-
bar ist der Bahnhaltepunkt Hopfgarten bei 
Weimar (< 4 km).

Die nächstgelegenen Bushaltestellen befin-
den sich beide im Bereich der Schloßgasse -  
zum einen an der Grundschule (ca. 40 m)
und zum anderen im Bereich der Gemeinde-
verwaltung (ca. 200 m). 

Im Zuge der Realisierung der Planung sind 
sowohl der Anschluss an die Straße 
„Schloßgasse“ als auch die gebietsinterne 
Erschließung zu planen und zu realisieren. 

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist im 
Umfeld bereits grundsätzlich vorhanden.

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Das anfallende Schmutzwasser 
soll in die bestehende angrenzende Kanali-
sation abgeleitet werden.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 47 Abs. 7 ThürWG: 
„Niederschlagswasser, das direkt von dem 
Grundstück, auf dem es anfällt, im Rahmen 
des Gemeingebrauchs (§ 25 Abs. 1 Satz 2) 
in oberirdische Gewässer schadlos eingelei-
tet werden kann oder das erlaubnisfrei in 
das Grundwasser eingeleitet wird (§ 46 Abs. 
2 WHG), ist von demjenigen, bei dem es an-
fällt, zu beseitigen.“ 

Gemäß GeoPortal Thüringen liegen im 
Plangebiet tonige Böden vor, wodurch das 
Plangebiet für eine Versickerung nicht ge-
eignet ist.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Im Ortsteil Isseroda in der Landgemeinde 
Grammetal besteht eine anhaltende Nach-
frage nach Wohnbaugrundstücken.

Aus folgenden Gründen ist das vorgesehe-
ne Plangebiet für die Wohnnutzung prädes-
tiniert:

• In dem Flächennutzungsplan aus dem 
Jahre 1992 ist für das Plangebiet ein 
allgemeines Wohngebiet vorgesehen;

• durch Realisierung der Wohnbebauung 
wird der bestehende Siedlungskörper 
von Isseroda sinnvoll arrondiert;

• angesichts der umliegenden Nutzungen 
(Gärten, Wohnbebauung, Grundschule, 
Kindertagesstätte) und der schnellen 
Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmit-
tel ist dieser Standort geradezu prädes-
tiniert für die Schaffung von familien-
freundlichem Wohnraum;

• die Fläche befindet sich in Privateigen-
tum - aufgrund der Eigentumsver-
hältnisse ist daher von einer zügigen 
Realisierung des Vorhabens auszuge-
hen;

• die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ist in unmittelbarer Umgebung des 
Plangebiets - im Bereich der Straße 
„Schloßgasse“ - bereits grundsätzlich 
vorhanden.

Eine Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus den 
dargelegten Gründen außen vor bleiben. 

Bodengeologische Karte (grün = humusreiche Böden und Torfe, gelb = Lössböden, grau = tonige Böden); 
Quelle: GeoPortal Thüringen, Stand der Abfrage: 31.01.2020
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Städtebauliche Konzeption

Im Ortsteil Isseroda in der Landgemeinde 
Grammetal besteht eine anhaltende Nach-
frage an Wohnraum sowohl für Familien als 
auch für Senioren. Um dieser steigenden 
Nachfrage - auch in Anbetracht der immer 
älter werdenden Bevölkerung - gerecht zu 
werden, ist es das Ziel der Landgemeinde 
weitere Wohnbauflächen zu schaffen.

Hierzu soll eine bisher unbebaute Fläche im 
Ortsteil Isseroda entwickelt werden und mit 
dem Wohngebiet „Wohnen an der Grund-
schule - westlicher Ortsrand“ ein familien-
freundliches und seniorengerechtes Wohn-
quartier in unmittelbarer Lage zur Grund-
schule und zur nahe gelegenen Kinderta-
gesstätte entstehen. 

Im Plangebiet ist überwiegend Wohnnut-
zung vorgesehen. Darüber hinaus sind im 
Wohngebiet vereinzelt auch das Wohnen 
ergänzende bzw. mit dem Wohnen verträg-
liche Nutzungen vorstellbar. 

Es soll eine aufgelockerte Bebauung mit 
Wohnen (Einzel- und Doppelhäuser) im 
Norden und  Seniorenwohnen im Süden ge-
schaffen werden.

Die Erschließung des Gebietes ist von Nor-
den über die bestehende Straße 
„Schloßgasse“ vorgesehen. Die interne Er-
schließung des Plangebietes soll mittels 
einer Schleifenstraße mit vereinzelt davon 
abgehenden Stichstraßen erfolgen. 

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
neuen Wohngebietes organisiert. Die Stell-
plätze sind den Gebäuden auf ihren jeweili-
gen Grundstücken zugeordnet. Pro Wohn-
einheit sind 1,5 Stellplätze vorzuweisen. 
Der Nachweis kann auch mittels der Errich-
tung von Garagen oder Carports erfolgen.

Zur Einpassung des Wohngebietes in die 
westlich und südlich angrenzenden Land-
schaftsräume erfolgt eine starke Eingrü-
nung. Zudem soll eine Grünzäsur, welche 
von Norden nach Süden verläuft, zur Glie-
derung und Durchgrünung des Gesamtge-
bietes beitragen. 

Insgesamt bildet das vorliegende Konzept 
ein attraktives Wohnquartier mit hoher 
Wohnqualität sowohl für Familien im nörd-
lichen als auch für Senioren im südlichen 
Bereich, welches sich in den vorhandenen 
Landschaftsraum einfügt und den vorhan-

denen Siedlungskörper von Isseroda maß-
voll abrundet.

Städtebauliches Konzept, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan, Stand: 08.01.2020
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht 

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 - Thüringen im Wandel; Regionalplan Mittelthüringen

zentralörtliche Funktion Der Ortsteil Isseroda liegt im ländlichen Raum - im Grundversorgungsbereich Weimar.
Zudem liegt der Ortsteil Isseroda in einem Raum mit günstigen Entwicklungsvoraussetzungen: 
demografisch und wirtschaftlich stabiler Zentralraum „innerthüringer Zentralraum“

Vorranggebiete nicht betroffen

Vorbehaltsgebiete Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung:

• (G 4-11) In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche Bodennutzung soll einer nachhaltigen 
Entwicklung der Landbewirtschaftung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeut-
samen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden.

Aufgrund der verhältnismäßig geringfügigen Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebietes für 
Wohnzwecke ist davon auszugehen, dass die Planung nur unwesentlich den im Regionalplan 
Mittelthüringen formulierten Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung der Landbewirtschaf-
tung tangiert. Zudem steht das Plangebiet in einem räumlich funktionalen Zusammenhang mit 
dem Siedlungskörper und stellt - in Anbetracht der unmittelbaren Lage zur Grundschule und 
der nahe gelegenen Kindertagesstätte - eine sinnvolle Arrondierung dar. 

zu beachtende Ziele und Grundsätze Das Plangebiet liegt im Entwicklungskorridor. Folgende Grundsätze sind zu berücksichtigen: 

• (G 4.2.1) In den landesbedeutsamen Entwicklungskorridoren soll der Stärkung der Standort-
gunst Thüringens und seiner Teilräume im Hinblick auf den erreichten Infrastrukturausbau und 
die Siedlungsentwicklung, insbesondere der Zentralen Orte, bei der Abwägung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. Landesbe-
deutsame Entwicklungskorridore sind u.a.: A 4: Landesgrenze Hessen – Eisenach – Gotha – 
Erfurt – Weimar – Jena – Gera – Landesgrenze Sachsen

• (G 4.2.2) Die Stärkung der Entwicklungskorridore soll im Einklang mit der Funktionsfähigkeit 
der Zentralen Orte, insbesondere der Mittel- und Oberzentren stehen.

Gewerbebetriebe sind im Ortsteil Isseroda zwischen der Autobahn BAB 4 und südöstlich des 
Plangebietes angesiedelt. Da das Plangebiet selbst von Gärten, Wohnbebauung, einer Grund-
schule und einer Kindertagesstätte umgeben ist, eignet sich diese Fläche nicht zur gewerb-
lichen Entwicklung. 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht betroffen

• Ca. 880 m südlich des Plangebietes beginnt das NATURA 2000-Gebiet „Klosterholz“.

• Grundsätzlich ist, insbesondere vor dem Hintergrund der bereits bestehenden starken Lärmbe-
lastung durch die Autobahn BAB 4, keine weitere Erhöhung des allgemeinen siedlungsspezi-
fischen Wirkungsgefüges (z.B. Lärm, Emissionen) auf das NATURA 2000-Gebiet ableitbar.

• Die gemeldeten FFH-Lebensräume sind durch die Maßnahme nicht betroffen, die weitgehend 
ausgeräumte Agrarlandschaft im Umfeld des Gebietes weist auch keine erhöhte Dichte an bio-
topverbindenden Lebensräumen außerhalb der NATURA 2000-Kulisse auf.

• Von den für das Gebiet gemeldeten agilen (i.d.R. Wald-)Arten lässt sich allenfalls für den Rot-
milan eine grundsätzliche Betroffenheit unterstellen, da dieser das umgebende Offenland als 
Jagdhabitat nutzen kann, wobei auch die intensiv genutzten Äcker durchaus als Nahrungs-
raum frequentiert werden können; der Planbereich ist jedoch nur ein kleiner Teil einer insge-
samt sehr großräumigen Agrarlandschaft; insofern dürfte das Vorhaben nicht mit einer signifi-
kanten Reduktion des Nahrungsangebotes verbunden sein (gemeldete Brutpaardichte vermut-
lich 1, max. 5).

• Zudem liegt das nächstgelegene Vogelschutzgebiet „Ackerhügelland nördlich Weimar mit Et-
tersberg“ ca. 3,2 km nördlich des Plangebietes. Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, Land-
schaftsschutz-, Wasserschutz-, Überschwem-
mungsgebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Naturparks, Nationalparks, Biosphärenre-
servate 

nicht betroffen

• Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Diebskammer“ liegt ca. 3,2 km südlich des 
Plangebietes. Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

• Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Ilmtal von Oettern bis Kranichfeld“ liegt ca. 0,6 
km südlich des Plangebietes. Auswirkungen sind nicht zu erwarten.
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Kriterium Beschreibung

Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Die vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Kartendienste des TLUBN, Stand Februar 2020) wei-
sen für den Geltungsbereich keine Einträge von gesetzlich geschützten oder sonstigen wert-
vollen Biotopen auf.

• Südlich der Planungsfläche ist eine meso-hygrophile Fuchsschwanzwiese auskartiert (offen-
sichtlich kein FFH-LRT 6510); die Fläche wird von der Maßnahme nicht tangiert, auch indirekte 
Wirkungen wie z.B. durch Beschattungseffekte sind aufgrund der Exposition nicht angezeigt.   

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 1. Oktober
bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Die ca. 3 ha große Planungsfläche umfasst den östlichen Teil eines großflächigen Ackerschla-
ges (Maisanbau).  

• Am Süd- und Nordrand der Fläche befinden sich schmale eutraphente Grassäume und die 
beiden Entwässerungsgräben entlang der Schloßgasse und des Feldweges, wobei lediglich der 
nördliche Grassaum mit Entwässerungsgraben innerhalb des Geltungsbereiches liegt. 

• Der Biotopwert und das Habitatpotenzial am Standort ist somit gering.

• Gehölze sind lediglich zwischen dem südlichen Graben und dem Feldweg in Form einzelner 
älterer Solitäre und Gehölzaufwuchs vorhanden. Sowohl die Gehölze als auch der Graben sind, 
aufgrund der Lage außerhalb des Plangebietes, von der vorliegenden Planung nicht betroffen. 

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage am äußersten Rand der bebauten Ortslage von Isseroda

• bestehende Wohnbebauung mit entsprechender Störwirkung durch Anliegeraktivitäten insbe-
sondere für planungsrelevante (Vogel-)arten 

• hohe Lärm- und Stördisposition durch die nahegelegene Autobahn A 4 und die Schloßgasse  

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflan-
zenarten:

• Der intensiv genutzte Maisacker besitzt nur ein geringes Lebensraumpotenzial.

• Grundsätzlich können auch Intensivackerflächen als Brut- oder Aufzuchthabitat, meist saisonal 
während der deckungsreichen Auflauf- und Fruchtphase, genutzt werden oder sie sind Rast- 
und Nahrungsfläche für Zugvögel.

• Im Vergleich zu Getreideflächen halten Maisäcker jedoch nur ein sehr begrenztes Angebot an 
Brut- und Nahrungsmöglichkeiten vor und bieten auch außerhalb der Brutzeiten nur wenige 
Nahrung für granivore Vogelarten.

• Es darf zudem von einer intensiven Bewirtschaftung inklusive Düngung und Herbizideinsatz 
ausgegangen werden, was das Nahrungsangebot an Insekten als eiweißreiche Kost während 
der Brutzeiten weiter herabsetzt. 

• Aufgrund des unmittelbaren Siedlungsumfeldes besteht zusätzlich eine relativ hohe Störwir-
kung. 

• Die genannten Restriktionen lassen eine intensive Nutzung durch Brutvögel nicht erwarten, 
was nicht bedeutet, dass die Fläche im Einzelfall von Arten der Agrarlandschaft (v.a. Feldlerche, 
evtl. Kiebitz) als Brut- und/oder Nahrungsraum genutzt wird.

• Der Gehölzsaum am Südrand der Fläche bietet lediglich ein begrenztes Brutraumpotenzial für 
siedlungsholde bzw. störresistente Gehölzfreibrüter.

• Für Fledermäuse befinden sich auf der Fläche keine Quartiermöglichkeiten; eine besondere 
Eignung als Jagdgebiet besteht u.a. wegen fehlender Leitstrukturen ebenfalls nicht.

• Ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Amphibien, Insek-
ten) lässt sich für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (v.a. fehlende Oberflächen-
gewässer und fehlende „Reptilienhabitate“) ausschließen. 
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Kriterium Beschreibung

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Auch wenn in Maisäckern die Brutbedingungen für die Arten der Agrarlandschaft im Vergleich 
zu anderen Feldfrüchten eher ungünstig sind, darf a priori nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Planbereich im Einzelfall als Brutraum genutzt wird; zu rechnen ist insbesondere mit der 
Feldlerche, die in der Roten Liste Thüringen in der Vorwarnstufe und in der des Bundes als ge-
fährdet geführt wird und für die eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht auto-
matisch geltend gemacht werden kann.

• Im Vorfeld der Bauarbeiten kann eine erneute Brut und damit eine Tötung von Individuen da-
durch ausgeschlossen werden, dass die Fläche nicht mehr eingesät wird und das Aufkommen 
einer Brachevegetation unterbunden wird.

• Ob die ggf. wegfallenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten als bedeutsam für die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang zu betrachten sind, lässt sich ohne eine Überprüfung 
des Brutgeschehens am Standort nicht zweifelsfrei klären

• Abgesehen davon können Verstöße gegen § 44 BNatSchG in Bezug auf alle planungsrelevan-
ten Artengruppen ausgeschlossen werden.

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen.

• In Bezug auf die planungsrelevanten Arten (europäische Vogelarten) bleibt lediglich zu klären, 
ob der Planungsraum eine relevante Bedeutung als Brutplatz für Arten der Agrarlandschaft 
(u.a. Feldlerche) besitzt, woraus sich dann ggf. ein Kompensationsbedarf ableitet.

• Darüber hinaus sind Schäden nach § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltschadensgesetz für die 
planungsrelevanten Tierarten und deren Habitate nicht zu erwarten.

• Eine Freistellung von der Umwelthaftung ist daher im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich.

Vermeidungsmaßnahmen:

• in Bezug auf den Artenschutz sind die Rodungsfristen n. § 39 BNatSchG zu beachten und auf 
die Baufeldfreimachung im Bereich der Ackerfläche zu übertragen bzw. es ist darauf zu achten, 
dass die Ackerfläche im Vorfeld der beginnenden Bauarbeiten weder eingesät wird, noch dass 
eine Brachevegetation aufkommt, um so eine Brutraumnutzung durch Bodenbrüter, nament-
lich der Feldlerche, zu unterbinden

• zum sicheren Ausschluss der Verbotstatbestände nach den §§ 19 und 44 BNatSchG ist im Zuge 
einer Frühjahrserfassung zu klären, inwieweit der Planbereich von planungsrelevanten Brut-
vögeln (hier: Feldlerche, evtl. Kiebitz) genutzt wird; je nach Ergebnis sind externe Ausgleichs-
maßnahmen im näheren Umfeld zur Neuschaffung oder Verbesserung von Bruträumen festzu-
legen (z.B. Anlage von „Lerchenfenstern“)

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Bereits seit 1992 ist im Flächennutzungsplan im Bereich des geplanten Wohngebietes „Wohnen an 
der Grundschule - westlicher Ortsrand“ ein allgemeines Wohngebiet vorgesehen.
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Aktuell ist die Fläche nach den Vorgaben des § 35 BauGB 
(Außenbereich) zu beurteilen. Danach kann das Vorhaben nicht realisiert werden.
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Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

Allgemeines Wohngebiet WA 1 
und WA 2

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohn-
gebiet (Allgemeine Wohngebiete WA 1 und 
WA 2) festgesetzt. Ein Allgemeines Wohn-
gebiet ist ein Baugebiet, dessen Zweckbe-
stimmung vorwiegend dem Wohnen dient. 
Im Unterschied zum Reinen Wohngebiet 
können jedoch auch ergänzende öffentliche 
und private Einrichtungen, welche die 
Wohnruhe nicht wesentlich stören, zugelas-
sen werden.

Ein Ziel des Bebauungsplanes besteht darin,  
im nördlichen Teil des Plangebietes, ein Ge-
biet zu entwickeln, welches vorwiegend 
dem Wohnen (WA 1) dient. Auch vereinzelt 
das Wohnen ergänzende und mit dem Woh-
nen verträgliche Nutzungen sind hier denk-
bar. Hierzu gehören z.B. Läden, die der Ver-
sorgung des Gebietes dienen, nicht stören-
de Handwerksbetriebe sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke.

Für den südlichen Teil des Plangebietes zielt 
der Bebauungsplan darauf ab, ein Gebiet zu 
entwickeln, das dem seniorengerechten 
Wohnen (WA 2) dient. Aus diesem Grunde 
wird festgesetzt, dass ausschließlich Wohn-
gebäude zulässig sind, die ganz oder teil-
weise der Betreuung und Pflege ihrer Be-
wohner dienen. Hierbei handelt es sich um 
eine Sonderform des Wohnens, da die Se-
nioren überwiegend dauerhaft in einer Ein-

richtung untergebracht sind und private 
Wohnräume nutzen. Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke sind ebenfalls zulässig, 
da eine Senioreneinrichtung einer Anlage 
für soziale Zwecke entspricht. Sie schafft 
einerseits Begegnungsmöglichkeiten für Se-
nioren untereinander und mit anderen Ge-
nerationen und stellt andererseits die pfle-
gende und medizinische Versorgung sicher. 

Die östlich und südöstlich des Plangebietes 
gelegene Bebauung der Straßen „Schloß-
gasse“, „Lindenweg“, „Kreuzsteg“ und 
„Harzborngraben“ dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen bzw. als Standort von 
Nutzungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören. Dem Ziel der Intensivierung 
der Wohnnutzung wird somit Rechnung ge-
tragen. Bauplanungsrechtlich ist durch die 
Ausweisung des Allgemeinen Wohngebie-
tes nicht von Beeinträchtigungen auf die 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan, Stand: 08.01.2020

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
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angrenzenden Wohngebiete auszugehen. 
Somit ist die Sicherung gesunder Wohnver-
hältnisse gewahrt.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Katalogs des Allgemeinen Wohngebietes an 
diesem Standort realisierungsfähig. 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
in den Allgemeinden Wohngebieten WA 1 
und WA 2 ausgeschlossen, da diese auf-
grund ihrer möglichen Immissionsbelastung 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnnutzung sowie auf die Wohnruhe und 
-qualität haben können. Auch dem übli-
cherweise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen, was wiederum nachteilige 
Auswirkungen insbesondere in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit der Grundschüler im 
Bereich der Schloßgasse mit sich bringen 
würde. Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
sind darüber hinaus aus gestalterischen As-
pekten nicht in das Wohngebiet integrier-
bar.

Neben dem Ausschluss von Gartenbaube-
trieben und Tankstellen werden im Allge-
meinen Wohngebiet WA 2 zudem die der 
Versorgung des Gebietes dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe und Anlagen für 
Verwaltungen als unzulässig erklärt. Das 
Gebiet soll ausschließlich dem seniorenge-
rechten Wohnen dienen.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
sowie Anlagen für Verwaltungen sind im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 1 darüber hi-
naus nicht allgemein, sondern nur aus-
nahmsweise zulässig. Dies entspricht dem  
§ 4 Abs. 3 BauNVO.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,35 in den  
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 
2 liegt, gemäß § 17 BauNVO, unterhalb der 
Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung in Allgemeinen Wohngebieten und 
orientiert sich an der städtebaulichen Kon-
zeption. Hierdurch wird eine ausreichende 
Eingrünung der Grundstücke und somit ein 
harmonischer Übergang zur freien Land-
schaft sichergestellt. Zugleich verbleiben 
aufgrund der geplanten Grundstückszu-
schnitte - trotz der GRZ von 0,35 - ausrei-
chend große überbaubare Grundstücksflä-
chen. Die Grundstücksnutzung wird folglich 
nicht erschwert. 

Aus den oben genannten Gründen darf die 
Grundflächenzahl in den Allgemeinen 
Wohngebieten WA 1 und WA 2 nicht durch  
die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen überschrit-
ten werden. 

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich  
an der städtebaulichen Konzeption und am 
umgebenden Bestand - sie entspricht der 
Geschosszahlen in den umliegenden Wohn-
gebieten.

Entsprechend der städtebaulichen Konzep-
tion sind innerhalb des Allgemeinen Wohn-
gebietes WA 1 sowohl Einzelhäuser als 
auch Doppelhäuser zulässig, die bis zu zwei 

Vollgeschosse aufweisen dürfen. Im südli-
chen Teil des Plangebietes (WA 2) sind da-
gegen bis zu drei Vollgeschosse zulässig. 

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
umgebenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann vermieden werden, 
dass es durch eine Ausnutzung der 
Geschossigkeit zu einer unerwünschten 
Höhenentwicklung kommt. 

Einer Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds durch überdimensionierte Bau-
körper im Vergleich zu den umliegenden 
Gebäuden wird damit entgegengewirkt. 

Höhe baulicher Anlagen

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse wird die Höhenentwicklung in den  
Allgemeinen Wohngebieten durch die Fest-
setzung der Gebäudeoberkante exakt gere-
gelt.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist eine 
maximale Höhe von 9,50 m und im Allge-
meinen Wohngebiet WA 2 eine maximale 
Höhe von 13,00 m zulässig. 

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenent-
wicklung auf eine Maximale begrenzt, um 
ein harmonisches Erscheinungsbild im 
Plangebiet selbst sowie im Zusammenwir-
ken mit der Umgebungsnutzung sicherzu-
stellen. Zudem wird hierdurch einer Beein-
trächtigung des Orts- und Landschaftsbildes 
entgegengewirkt. 

Durch die Höhenfestsetzung wird die Ein-
heitlichkeit von Bestand und geplanter Nut-
zung gewährleistet. Einer gegenüber dem 
Bestand unverhältnismäßigen überdimen-
sionierten Höhenentwicklung wird vorge-
beugt. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass durch Nicht-Vollgeschosse (z. B. durch 
Staffelgeschosse) eine unverhältnismäßige 
Ausnutzung erfolgt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugspunkte erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugspunkte sind der Festset-
zung zu entnehmen.
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Die zulässige maximale Gebäudeoberkante 
kann durch Photovoltaikmodule/ Solarmo-
dule inklusive der zum Betrieb erforderli-
chen Anlagen und Bauteile überschritten 
werden. Hierdurch soll zwecks Klimaschutz 
und Klimaanpassung ein Beitrag zur Nut-
zung erneuerbarer Energien geleistet wer-
den. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 1 wird 
eine offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 
22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten, die Länge 
der Baukörper darf 50 m nicht überschrei-
ten. Dadurch erfolgt eine aufgelockerte Be-
bauung, die im Wesentlichen der Baustruk-
tur der Wohnbebauung in der Umgebung 
entspricht. Einer Anpassung des 
Plangebietes an das typische Ortsgefüge 
sowie eine größtmögliche Flexibilität bei 
der Bebauung wird somit gewährleistet. 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist für 
den Bau von Doppelhäusern eine Grenzbe-
bauung zulässig. Die Realisierung von Dop-
pelhäusern wäre ansonsten nicht möglich.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m eröffnet im Allgemeinen Wohngebiet WA 
2 ein hohes Maß an Flexibilität bei der Be-
messung des Baukörpers und ermöglicht 
eine zweckmäßige, insbesondere den Be-
dürfnissen von Senioren angepasste Nut-
zung des Baugebietes. Das entspricht auch 
der im östlichen und südöstlichen  Bereich 
vorzufindenden Wohnbebauung. 

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche im Plangebiet 
definiert und damit die Verteilung der bauli-
chen Anlagen auf den Baugrundstücken ge-
regelt. Die Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreiben die überbaubare 

Grundstücksfläche, wobei die Baugrenzen 
durch die Gebäude nicht überschritten wer-
den dürfen.

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren 
sich an der städtebaulichen Konzeption. Die 
Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass hinsichtlich der Grundstückszu-
schnitte den Bauherren für die spätere Rea-
lisierung ausreichend Spielraum verbleibt, 
gleichzeitig aber eine umweltgerechte, 
sparsame und wirtschaftliche Grundstücks-
ausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücken oder des Bau-
gebietes selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Fläche für Stellplätze, Garagen, 
Carports und Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs durch ein 
ausreichendes Stellplatzangebot auf den je-
weiligen Grundstücken. Zudem werden Be-
einträchtigungen der bereits bestehenden 
Bebauung in der Nachbarschaft des Plange-
biets vermieden (Parksuchverkehr, etc.). Je 
Wohneinheit sind 1,5 Einstellmöglichkeiten 
auf den Privatgrundstücken zu errichten.

Die Zulässigkeit von Stellplätzen auch 
außerhalb der Baugrenzen dient der Flexibi-
lität bei der Bebaubarkeit der Grundstücke 
und gewährleistet, dass Stellplätze z.B. im 
seitlichen Grenzabstand errichtet werden 
können.

Die Festsetzung eines Mindestabstandes 
der Garagen / Carports von 5 m zur Stra-
ßenbegrenzungslinie ermöglicht die Unter-
bringung eines weiteren Stellplatzes vor der 
Garage (bzw. dem Carport).

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach-
weis ausschließlich auf den privaten Grund-
stücken erfolgt. Darüber hinaus trägt die 
Festsetzung dazu bei, dass ruhender Ver-
kehr auf den neu zu errichtenden Verkehrs-
flächen weitgehend vermieden wird.

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der 
Wohnungen im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 1 auf max. 2 Wohnungen je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung von Ge-
bäuden mit einer Vielzahl von Wohnungen 
und damit ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mischverkehrsfläche

Für die interne Erschließung ist eine Schlei-
fenstraße mit vereinzelt davon abgehenden 
Stichstraßen vorgesehen, die als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung - hier: 
Mischverkehrsfläche - festgesetzt werden. 
Durch die Schleifenstraßenerschließung 
wird das Gebiet in erster Linie von den zu-
künftigen Anwohnern befahren, Durch-
gangsverkehr ist nicht möglich. Hierdurch 
ergibt sich eine gesteigerte Wohnqualität.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Von Norden nach Süden wird - gemäß der 
städtebaulichen Konzeption - mitten durch 
das Plangebiet verlaufend, eine private 
Grünfläche festgesetzt. Diese dient primär 
der Gliederung und Durchgrünung des Ge-
samtgebietes.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (z.B. Feldlerche, ggf. 
Kiebitz) innerhalb des Plangebietes werden 
vorsorglich entsprechende artenschutz-
rechtlich begründete Maßnahmen (Ro-
dungsfrist/Baufeldfreimachung; Frühjahrs-
erfassung mit ggf. Ausgleichsmaßnahmen 
zur Neuschaffung oder Verbesserung von 
Bruträumen) festgesetzt.
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Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Wohngebietes am 
westlichen Siedlungsrand von Isseroda, der 
bereits bestehenden Wohnbebauung in di-
rekter Nachbarschaft und des Übergangs 
zur freien Landschaft im Westen und Süden 
ist die hochwertige und qualitätsvolle Aus-
gestaltung der Freiräume von besonderer 
Bedeutung. Mit den getroffenen 
grünordnerischen Festsetzungen - dies be-
trifft die Eingrünung der Grundstücke und 
Stellplätze - wird die Entwicklung ökolo-
gisch hochwertiger Pflanzungen mit Mehr-
wert für das Landschafts- und Ortsbild er-
zielt.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen dienen der Eingrünung zur Steige-
rung der Aufenthaltsqualität und tragen da-
zu bei, dass eine strukturreiche und optisch 
ansprechende Durch- und Eingrünung des 
Wohngebietes geschaffen wird.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
ThürWG und ThürBO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m §§ 47-52 Landeswas-
sergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebietes.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 2 Thür-
BO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 2 der Thürin-
ger Bauordnung (ThürBO) gestalterische 
Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild. 

• Die getroffenen Einschränkungen zu 
Dacheindeckung und Fassadengestal-
tung sollen Auswüchse (z.B. glänzende/ 
reflektierende Materialien) verhindern. 

• Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nut-
zung der Sonnenenergie auf den Dä-
chern ermöglicht die Energiegewinnung 
aus solarer Strahlungsenergie im Sinne 
der Nachhaltigkeit.

• Zwecks naturschutzfachlicher Aufwer-
tung und zur Verbesserung des Mikro-
klimas sind flache oder flach geneigte 
Dachflächen zu begrünen. 

• Pkw-Stellplätze auf den privaten Grund-
stücken sowie deren Zufahrten ebenso 
wie sonstige Wege und Zugänge auf 
den Grundstücken sind flächensparend 
und wasserdurchlässig zu gestalten, 
was die Versickerung des Nieder-
schlagswassers begünstigt.

• Ebenfalls zwecks naturschutzfachlicher 
Aufwertung, zur Verbesserung des Mik-
roklimas sowie zur ansprechenden Ge-
staltung der Wohngebiete sind Vorgar-
tenbereiche zwischen der Straßenbe-
grenzungslinie und der straßenzuge-
wandten Baugrenze mit bodendecken-
der Vegetation (Rasen, Gräser, Stauden, 
Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflan-
zen und zu unterhalten. Befestigte oder 
bekieste Flächen sind lediglich zulässig, 
soweit sie als notwendige Geh- und 
Fahrflächen bzw. dem Stellplatznach-
weis dienen und sich in ihrer Ausdeh-
nung auf das für eine übliche Benut-
zung angemessene Maß beschränken.

• Durch die Einhausung bzw. sichtge-
schützte Aufstellung von Abfallbehäl-
tern sollen darüber hinaus nachteilige 
Auswirkungen auf das Ortsbild vermie-
den werden.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Allgemeinen Wohngebieten WA 1 
und WA 2 hinsichtlich der Art und des Ma-
ßes der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der überbaubaren Grundstücks flächen 
in die Umgebung und in die Nachbarschaft 
einfügen. Hierdurch wird Konfliktfreiheit ge-
währleistet. Zusätzlich schließen die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen in-
nerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die innergebietlich oder im 
Umfeld zu Störungen und damit zu Beein-
trächtigungen führen können.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden eingehalten, sodass eine 
ausreichende Belichtung und Belüftung der 
Wohngebiete gewährleistet werden kann. 

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach. Dies gilt 
ebenfalls in Bezug auf die Sicherheit der 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion im Ortsteil Isseroda in der 
Landgemeinde Grammetal gestärkt wer-
den. Mit zu den wichtigsten städtebauli-
chen Aufgaben von Kommunen gehört die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Der Siedlungskörper 
von Isseroda wird für die bauliche Entwick-
lung zu Wohnzwecken am Ortsrand arron-
diert. Es entstehen neue Baugrund stücke 
mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen 
(flexibel parzellierbar) und verschiedenen 

Angebotsformen (Einzelhäuser, Doppelhäu-
ser, Angebote für Seniorenwohnen). Die Er-
richtung von Einzel- und Doppelhäusern 
entspricht dem Charakter der in der Umge-
bung bestehenden Wohnbebauung und der 
bestehenden Nachfrage im unmittelbaren 
Umfeld zur Grundschule und Kindertages-
stätte, der damit Rechnung getragen wird. 
Die Errichtung von Wohnanlagen zur Be-
treuung und Pflege von Senioren kommt 
dagegen dem Bedarf der immer älter wer-
denden Bevölkerung nach. 

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Das Plangebiet stellt eine landwirtschaftlich 
genutzte Fläche am westlichen Siedlungs-
rand von Isseroda dar. Mit der geplanten 
Bebauung wird der Siedlungskörper sinn-
voll weiterentwickelt und arrondiert. Ein da-
rüber hinausgehender Eingriff in die freie 
Landschaft findet nicht statt. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehenen Gebäude weisen im 
nördlichen Teil des Plangebietes maximal 
zwei, im südlichen Teil maximal drei Vollge-
schosse auf und fügen sich in die Umge-
bung ein. Die umfangreiche Durchgrünung 
des Plangebietes trägt darüber hinaus dazu 
bei, einen harmonischen Übergang in die 
Landschaft zu schaffen und keine negativen 
Auswirkungen auf das Ortsbild entstehen 
zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (u.a. Grundschule, Wohn- und 
Gartennutzung, landwirtschaftliche Nut-
zung, Schloßgasse) und der daraus resultie-
renden Stördisposition aufgrund der Anlie-
geraktivitäten entsprechend vorbelastet.

Schutzgebiete oder -objekte nach BNatSchG 
oder ThürWG werden nicht tangiert.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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tigt (u. a. Rodungsfrist und Baufeldfreima-
chung, Frühjahrserfassung). Erheblich nach-
teilige Beeinträchtigungen von artenschutz-
rechtlich relevanten Arten sind somit unter 
Beachtung und Einhaltung der festgesetz-
ten Maßnahmen nicht zu erwarten.

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist somit nicht erforderlich. Dies 
gilt auch für Verfahren nach § 13b BauGB.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt 
über die Straße „Schloßgasse“, die nördlich 
unmittelbar entlang des Plangebietes ver-
läuft. Der zusätzlich entstehende Verkehr 
beläuft sich hauptsächlich auf Anwohner-
verkehr und kann somit problemlos von der 
Straße „Schloßgasse“ aufgenommen wer-
den.

Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über 
eine verkehrsberuhigte Schleifenstraße mit 
vereinzelt abgehenden Stichstraßen. Die 
neu zu schaffenden Straße ist entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung (Mischverkehrsflä-
che) ausreichend dimensioniert.

Der neu entstehende Verkehr beschränkt 
sich in erster Linie auf Anwohner- und Lie-
ferverkehr. Der durch die Anwohner hervor-
gerufene ruhende Verkehr wird über den er-
forderlichen Stellplatznachweis vollständig 
auf den Grundstücken geordnet.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die notwendige Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur und An-
schlusspunkte sind in unmittelbarer Umge-
bung des Plangebietes vorhanden bzw. 
werden hergestellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 

Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begründung 
und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs und der in diesem Zusam-
menhang getroffenen Festsetzungen kön-
nen negative Auswirkungen auf die Belan-
ge des Klimas jedoch ausgeschlossen wer-
den.

Zudem ist zum einen die Nutzung von So-
larenergie auf den Dachflächen der geplan-
ten Gebäude zulässig. Zum anderen sind 
flach oder flachgeneigte Dachflächen zu be-
grünen. Hiermit wird ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch die Planung wird eine landwirtschaft-
lich genutzte Fläche (Ackerfläche), welche 
im Regionalplan Mittelthüringen als Vorbe-
haltsgebiet Landwirtschaftliche Bodennut-
zung ausgewiesen ist, in Anspruch genom-
men. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringfügi-
gen Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebie-
tes ist davon auszugehen, dass die Planung 
nur unwesentlich den im Regionalplan 
Mittelthüringen formulierten Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung der Landbewirt-
schaftung tangiert und somit vertretbar ist. 
Zudem steht das Plangebiet, insbesondere 
aufgrund der angrenzenden Grundschule 
„Grammetal“, in einem räumlich funktiona-
len Zusammenhang mit dem bestehenden 
Siedlungskörper und arrondiert diesen sinn-
voll - auch in Anbetracht der nahe gelege-
nen Kindertagesstätte. 

Die Fläche befindet sich zudem im Privat-
eigentum. Da der Eigentümer auf der Fläche 

Wohnbebauung realisieren will, steht diese 
zukünftig für eine landwirtschaftliche Nut-
zung ohnehin nicht mehr zur Verfügung.

Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht berührt.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert der Grundstücke, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die den Eigentümern des 
Plangebietes und der angrenzenden Grund-
stücke unzumutbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Schaffung von Wohnraum durch sinn-
volle Arrondierung des Siedlungsrands 
von Isseroda; Landgemeinde Gramme-
tal wird damit der bestehenden Nach-
frage nach zentralem Wohnraum ge-
recht;
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• familienfreundlicher Wohnstandort u.a. 
durch Lage in unmittelbarer Nähe zur 
Grundschule sowie nahe gelegener Kin-
dertagesstätte;

• Mit der Schaffung von Angeboten für 
Seniorenwohnen wird die Landgemein-
de Grammetal zudem der aus dem de-
mografischen Wandel resultierenden 
Nachfrage gerecht;

• harmonisches Einfügen der Neubebau-
ung in seine Umgebung; Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt;

• keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild;

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes;

• keine negativen Auswirkungen auf den 
Verkehr sowie auf die Ver- und Entsor-
gung;

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes;

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes;

• keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaftli-
che Bodennutzung;

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge.

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Landgemein-
de Grammetal zu dem Ergebnis, dass der 
Umsetzung der Planung nichts entgegen-
steht.


